
Beratungsunterlage 
Stadt Bad Rappenau 

 
 

 
Amt Berichterstatter (Amtsleiter) Sachbearbeiter 

Tiefbauamt Haffelder, Erich 
 

Haffelder, Erich 

Vorlagennummer  Aktenzeichen 

036/2024  50.1.1 

 
 

Beratungsfolge: 

Gremium 
 

Termin  

 

Zuständigkeit 

 

Behandlung 
Technischer Ausschuss 08.04.2024 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 18.04.2024 Entscheidung öffentlich 

 
 

Vorgänge im Gemeinderat/Ausschüsse, Datum, Vorlagennummer 
 
 

 

Anzahl der Anlagen: keine 
 
 

 

Betreff: 

Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran für den städtischen Bauhof 
hier: Maßnahmenbeschluss 
 

 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Ersatzbeschaffung eines LKW mit Ladekran für den städtischen 
Bauhof mit einem geschätzten Kostenumfang in Höhe von 240.000 € zu. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der 19 Jahre alte LKW mit Ladekran -MB Actros- im städtischen Bauhof hat zwischenzeitlich 
eine Laufleistung von ca. 300.000 km. Das Getriebe ist defekt, es gibt Probleme bei 
Schaltvorgänge. 
Am Fahrzeug zeigt sich allgemeiner Verschleiß mit Rostbildung an tragenden Teilen vor allem 
durch den Einsatz im Winterdienst.  
Der LKW wird weiter für das Abfahren von Reisig, Grünschnitt sowie dem Materialtransport 
jeglicher Art (Sand, Schotter, Erde, Spielgeräte, Fallschutzmaterial usw.) und Müllentsorgung 
verwendet. Bei Starkregen oder nach Unwetterereignissen kommt das Fahrzeug für die 
Säuberung der Verdolungseinläufe und Beseitigung des angeschwemmten Materials zum 
Einsatz. Der LKW ist im Prinzip jeden Tag im Einsatz. 
Für die Ersatzbeschaffung gehen wir von einem Kostenaufwand über ca. 240.000 € aus. 
Es ist geplant mit Unterstützung eines Ingenieurbüros für kommunale 
Beschaffungsmaßnahmen das Fahrzeug zu konfigurieren und öffentlich auszuschreiben. 
 
Finanzierung: 
Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2024 der Stadt Bad Rappenau im Finanzhaushalt, 
THH 6, Produkt 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten, Maßnahme 0003 Fahrzeuge als 



ein Teilbetrag in Höhe von 240.000 € eingeplant (Haushaltsansatz 2024 gesamt 530.000 €). 
 
Die Stadt Bad Rappenau befindet sich derzeit noch in der vorläufigen Haushaltsführung bzw. 
Interimszeit (§ 83 Abs. 1 GemO). Verpflichtungsermächtigungen und noch zur Verfügung 
stehende Haushaltsansätze gelten weiter, bis der neue Haushaltsplan rechtskräftig ist. Von 
dem Haushaltsansatz 2023 stehen noch 67.717,96 € zur Verfügung. Die öffentliche 
Ausschreibung kann insofern während der Interimszeit erfolgen. Eine Beauftragung bzw. 
Vergabe erfolgt erst nach Rechtskraft des Haushalts 2024. 
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